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Absender (Inhaber der Teilschuldverschreibungen): 

____________________________________________ 
(Name) 

____________________________________________ 
(ggf. Firma, Position) 

____________________________________________ 
(Straße) 

____________________________________________ 
(PLZ, Ort) 

 

 

An die 

VEM Aktienbank AG 

c/o Bankhaus Gebr. Martin AG 

Postfach 845 

73008 Göppingen 

 

Per Fax:  +49 7161 969317 

 

 

Ausübungserklärung 
 

Durch Beschluss der Hauptversammlung der FLUXX AG (nunmehr umfirmiert in „JAXX AG“) vom 10. 

Mai 2007 wurde das Kapital der heutigen JAXX AG um bis zu € 6.000.000,00, eingeteilt in bis zu 

6.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der 

Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen. Des weiteren 

hat aufgrund der von der Hauptversammlung heutigen JAXX AG vom 10. Mai 2007 erteilten Ermächti-

gung der Vorstand am 18.09.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 20.09.2007 beschlossen, eine 

Wandelanleihe, eingeteilt in bis zu 3.640.000 Stück Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 

€ 2,68 mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu € 9.755.200,00 zu begeben. 

 

Hiermit übe ich entsprechend § 4 der Bedingungen („Anleihebedingungen“) der 3%-Wandelanleihe von 

2007/2011 der heutigen JAXX AG (ISIN DE000A0S9D17) mein Wandlungsrecht aus und fordere Sie 

hiermit auf,  

_________________ (Anzahl) Teilschuldverschreibungen 

in auf den Namen lautende Stückaktien der JAXX AG umzuwandeln.  

 

Der Ausgabebetrag im Sinne des § 193 Absatz 2 Nr. 3 AktG beträgt € 2,68 (vorbehaltlich einer Anpas-

sung des Wandlungspreises) und entspricht dem Wandlungspreis, der als durch die Zahlung des Aus-

gabebetrags der Teilschuldverschreibung geleistet betrachtet wird. 

 

Die umzuwandelnden Teilschuldverschreibungen habe ich auf das von der Umtauschstelle angegebene 

Konto Nr. 6041 der Bankhaus Gebr. Martin AG bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am 

Main, übertragen. 

 

Die Umtauschstelle ist ermächtigt, die Bezugserklärung gemäß § 198 Absatz 1 AktG für die Anleihe-

gläubiger abzugeben. Die in dieser Ausübungserklärung benutzten Begriffe haben dieselbe Bedeutung 

wie in den Anleihebedingungen.  

 

 

 
______________, den ________________ _________________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift, ggf. zzgl. Firmenstempel)  


